
135Wittenberger Katechismus. Deutsch (1571)

wieder mutwilliger leut gewalt vnd vornehmen nach dem spruch S. Pauli:
„Wilttu dich nicht fürchten fur der obrigkeit, so thue guttes, so wirstu lob
von derselben haben. Dann sie ist Gottes dienerin dir zu gut. Thustu aber bo-
ses, so fürcht dich. Dann sie traget das schwerdt nicht vmbsonst“51 etc.

Wie sollen sich die kinnder gegen die eltteren vnd die vnterthanen gegen die5

obrigkeit erzeigen?

Syrach spricht cap. 3: „Ehre vater vnnd mutter mit wortten, mit that vnd mit
geduldt, auff das ihr segen vber dich komme.“52 Hiermit erfordert ehr, das
die kinnder diese ordnung Gottes, das ehr der eltern vnd kinderstandt in
menschlichem geschlecht erhelt, erkennen vnnd mit ehrerbietung von ihren10

eltern gedencken vnnd reden sollen. Nachmals will er, das man von hertzen
sich ihnen vnterwerffe vnnd ihm werck vnd mit der that gebürlichen gehor-
sam leist. Entlich gebeut ehr, das man auch ettliche schwacheit den eltern zu
gut halten vnnd sie gütlich vortragen soll. [221v:] oSölchs sinndt auch die
vnterthanen ihrer obrigkeit zu erzeigen schüldig.o Erstlich, das sie erkennen,15

das welttliche obrigkeit Gottes ordnung sey vnd das sie dem menschlichen
geschlecht zum besten furgestellet vnnd das man die person von wegen gött-
liches befehles ihn ehren halten soll. Nachmals, das sie den gesetzen weltt-
licher obrigkeit gehorsam leisten, fur sie hertzlich beten vnd ihre rendt vnnd
schoß53 ihnen williglich folgen lassen. Endlich, das sie mit gedult ettliche20

schwachheit ihrer oberherrn vertragen, weil keine regierung, sie sey groß
oder klein, kan gefunden werden, darinnen nicht mancherley feil vndt man-
gel sich zwtragen.

Wie sollen sich eheleut gegeneinander erzeichen?

Erstlich sol zwischen ihnen sein ein hertzliche liebe, zum andern sol eines25

dem andern trew vnd glauben halten, zum dritten sollen sie gutes vnd böses
miteinander dulden, zum vierden soll der man dem weib gebürlichen schutz
leisten.

Wie soll ein jeder mensch sich in seinem beruf erzeigen?

Weil Gott der herr niemandt wil auf erden müssig haben vnnd setzet einen30

jeden menschen in einen gewissen beruf, soll sich ein ieder befleissigen, das
er der regel Paulj folge, der da spricht, das dies in einem diener erfordert

o – o In der Handschrift durch Auszeichnungsschrift hervorgehoben.

51 Röm 13,3f.
52 Sir 3,9.
53 Steuern oder Abgaben an den Landesherrn. Vgl. Art. Rente, in: DWb 14, 816; Art. Schosz, in:
DWb 15, 1596.




